PFERDESPORTVERBAND SÜDBADEN

Zuschüsse für Ring – Lehrgänge  2010

1. Höchstbetrag für Reiterring ..........................................................................

..............Vereinsmitglieder im Reiterring (lt. BSB-Bestandserh. vom .............2008)

..............    x 1,00 € = .............. €.

1.1. Die Hälfte dieses Betrages, = ..............  €, wird für den Zeitraum vom 01.01 bis 30.06.2010 verbindlich festgelegt. Für das 2. Halbjahr 2010 wird eine verbindliche Festlegung erst nach Vorliegen der Jahresschlussrechnung für 2009, spätestens 01.05.2010 erfolgen.

2. Eine praktische Lehrgangsstunde
40,00 €, höchstens 320,- €/Tag
3. Eine theoretische Lehrgangsstunde
20,00 €, höchstens 160,- €/Tag
4. Fahrtkostenzuschuss für den Lehrgangsleiter
  0,30 € / km

5. Übernahme der Verpflegungskosten für den Lehrgangsleiter nach Beleg bis zu einem Tageshöchstsatz von 25,- €.

6. Übernahme der Beträge für Unterkunft des Lehrgangsleiters nach Beleg bis zu einem Höchstsatz von 70,- € / Nacht.

7. Bei mehreren Referenten gelten die Sätze wie unter 2. bis 6.

8. Die Lehrgänge müssen für den gesamten Reiterring ausgeschrieben und von Teilnehmern aus mindestens 4 Vereinen besucht werden. Bei weniger als 4 Vereinen ist ausdrücklich vor Beginn des Lehrgangs die Genehmigung des Verbandes einzuholen.
8.1 Zu beachten ist, dass der Unterricht in Dressur für mindestens 2 Teilnehmer/Std. erfolgt, im Springen für mindestens 4 Teilnehmer/Std., im Fahren für mindestens 2 Teilnehmer/Std.

8.2 Jeder Lehrgangsabrechnung (Formblatt vom Verband vorgeschrieben) sind 

beizufügen:

a) Einladung zum Lehrgang

Diese muss enthalten: Art des Lehrgangs, Ort, Datum, Kosten

b) Teilnehmerliste (Namen, Alter, Vereinszugehörigkeit)

Die Teilnehmerlisten sind vom jeweiligen Lehrgangsleiter zu unterschreiben.
c) Quittungen für Auszahlungen an Lehrgangsleiter/Referenten

9. Der Reiterring erhält für jeden abgerechneten Lehrgang einen Verwaltungskostenzuschuss von 30,00  €.
10. Für Lehrgänge mit mehr als 50 Teilnehmern können auch 2 Lehrgangsleiter voll bezuschusst werden. Die Anerkennung ist abhängig vom Stundenplan, welcher der Abrechnung beizulegen ist.

11. Ein Eigenanteil von ca. 60 – 70 % bei Reitern und Senioren, ca. 50 % bei Junioren und Jungen Reitern wird vorausgesetzt und ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

12. Bitte weisen Sie auf den Auszahlungsquittungen für die Lehrgangsleiter darauf hin, dass die Beträge (Honorare, Reisekosten) von Reiterring oder Verband nicht versteuert werden. Sie sind vom Lehrgangsleiter ggf. in dessen Steuererklärung anzuführen.

13. Lehrgänge für Fördergruppen sind als solche zu bezeichnen und wie Ring-

Lehrgänge abzurechnen.

Keine Zuschüsse werden gewährt für:

1. verspätete Anträge/Abrechnungen:

Lehrgänge in den Quartalen I, II und III, sofern der Antrag nicht spätestens bis zum Ende des jeweils nächsten Quartals erfolgte. Für Lehrgänge, die im IV. Quartal stattgefunden haben, muss die Beantragung bis zum 31.01. des Folgejahres erfolgt sein (wegen des Jahresabschlusses).

2. Lehrgänge mit Teilnehmern aller Altersklassen (gem. LPO) mit weniger als 10 Teilnehmern, weniger als 6 bei Fahrlehrgängen;

3. Lehrgänge, an denen ausschließlich Junioren und Junge Reiter teilnahmeberechtigt sind mit weniger als 8 Teilnehmern;
4. Lehrgänge, die ausschließlich zum Erwerb von Leistungsabzeichen durchgeführt werden.
Sofern in Ausnahmefällen Lehrgangsteilnehmer/innen aus anderen Bundesländern zugelassen werden, haben diese die volle Lehrgangsgebühr zu entrichten.

